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§ 52 HDG 2014 Geldbuf3e und
Geldstrafe

HDG 2014 - Heeresdisziplinargesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Die Geldbule ist hochstens mit 15 vH, die Geldstrafe mindestens mit einem héheren Betrag als 15 vH,
hdéchstens mit 350 vH der Bemessungsgrundlage festzusetzen.

2. (2)Die Bemessungsgrundlage wird durch die Dienstbezlige des Beschuldigten im Monat der Erlassung der
Disziplinarverfiigung oder des Disziplinarerkenntnisses durch die Disziplinarbehdrde gebildet. Als Dienstbeziige
gelten

1. 1.bei Beamten der nach dem Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBI. Nr. 54, geblhrende Monatsbezug,
2. 2.bei Vertragsbediensteten das nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBI. Nr. 86, geblhrende
Monatsentgelt samt jenen Zulagen, die bei Beamten als Teil des Monatsbezuges gelten, und
3. 3.bei Soldaten, die Prasenzdienst leisten, das Monatsgeld, die Dienstgradzulage, die Monatspramie und die
Pauschalentschadigung nach dem Heeresgebuhrengesetz 2001.
Allfallige Kirzungen der Dienstbezlge sind nicht zu berlcksichtigen.

3. (3)Fur die Ermittlung der Bemessungsgrundlage mafigebend ist im Kommandantenverfahren der Zeitpunkt der
Entscheidungsverkiindung, bei schriftlicher Entscheidung der Zeitpunkt der Unterfertigung und im
Senatsverfahren jener der Beschlussfassung. Gebiihren dem Bestraften die Dienstbezlige im maligebenden
Monat nicht fir den vollen Monat, so gilt das DreiRigfache der fur den maRgebenden Tag gebihrenden
Dienstbezlige als Bemessungsgrundlage. Gebuhren im jeweiligen Wehrdienst fir den ma3gebenden Monat oder
Tag keine Dienstbezuge, so sind die Dienstbezlige im letzten vorangegangenen Monat oder Tag dieser
Wehrdienstleistung, fur den ein solcher Anspruch bestand, heranzuziehen. Ist auch auf diese Weise keine
Bemessungsgrundlage ermittelbar, so sind hiefur als fiktive Dienstbezlige jene Geldleistungen heranzuziehen, die
dem Bestraften im Falle eines Anspruches auf Dienstbezlige gebihrt hatten

1. 1.im maRgebenden Monat oder Tag oder,
2. 2.sofern solche Bezuige nicht feststellbar sind, im letzten vorangegangenen Monat oder Tag, fur den solche
Bezlige ermittelt werden kénnen.
4. (4)Wird eine Pflichtverletzung wahrend eines Zeitraumes begangen, fur den ein Anspruch besteht auf
1. 1.ein Einsatzmonatsgeld nach 8 3 Abs. 2 HGG 2001 oder
2. 2.eine Einsatzzulage nach dem Einsatzzulagengesetz (EZG), BGBI. Nr. 423/1992, oder
3. 3.eine Auslandszulage nach dem Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz (AZHG),BGBI. | Nr. 66/1999, fur
eine Dienstleistung im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz,
so sind diese Geldleistungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Dies gilt auch, wenn eine Entscheidung
betreffend eine solche Pflichtverletzung erst nach Beendigung des jeweiligen Anspruches getroffen wird.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/hgg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1992_423_0/1992_423_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_66_1/1999_66_1.pdf

In Kraft seit 01.08.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 52 HDG 2014 Geldbuße und Geldstrafe
	HDG 2014 - Heeresdisziplinargesetz 2014


